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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.04.1972

Norm

StPO §283 B

Rechtssatz

Beruht die Nichtanwendung der Bestimmung des § 261 StG nicht auf einem Rechtsirrtum, sondern auf der dem

Ermessen des Gerichtes überlassenen Entscheidung der Frage, ob im konkreten Fall besonders

berücksichtigungswürdige - im Gesetz namentlich nicht genannte - Umstände vorliegen, die zu einer Veränderung der

Arreststrafe in eine angemessene Geldstrafe Anlaß geben können, kann die Nichtanwendung dieser gesetzlichen

Bestimmung nur mit Berufung angefochten werden.
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